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— Der Bürger wird verpflichtet, den angerichteten Schaden durch eigene 
Arbeit wiedergutzumachen oder, falls dies nicht möglich ist, Schadens
ersatz in Geld zu leisten.

— Der Bürger wird verpflichtet, die Beleidigung öffentlich zurückzu
nehmen.

— Dem Bürger wird eine Rüge ausgesprochen.
— Dem Bürger wird eine Geldbuße von 5,— bis zu 50,— Mark oder bei 

Eigentumsvergehen oder -Verfehlungen eine Geldbuße bis zum drei
fachen Wert des verursachten Schadens, höchstens jedoch 150,— Mark, 
auferlegt.

(2) Die gesellschaftlichen Organe der Rechtspflege können Verpflichtun
gen einer Brigade, einer Hausgemeinschaft oder eines anderen Kollektivs 
oder eines Bürgers zur Erziehung des Rechtsverletzers bestätigen.

(3) Die Verpflichtung des Bürgers zur Wiedergutmachung des Schadens 
erfolgt im Einvernehmen mit dem Geschädigten.

(4) Die gesellschaftlichen Organe der Rechtspflege können Empfehlun
gen an die Leiter der Betriebe, der staatlichen Organe und Einrichtungen, 
die Vorstände der Genossenschaften und die Leitungen der gesellschaft
lichen Organisationen geben. Diese sind verpflichtet, innerhalb von zwei 
Wochen schriftlich dazu Stellung zu nehmen.

Anwendungsbereich und Zweck der Strafen ohne Freiheitsentzug

(1) Strafen ohne Freiheitsentzug werden unter Berücksichtigung der 
Schwere der Tat und der Schuld des Täters gegenüber Personen ange
wandt, die ein" YerPehen aus Ün^szTpliniertheit, Pflichtvergessenheit, 
ungefestigtem Verantwortungsbewußtsein oder Unachtsamkeit oder wegen 
besonderer persönlicher Schwierigkeiten begehen.

(2) Ist das Vergehen Ausdruck eines hartnäckigen disziplinlosen Ver- 
haltens des Täters, kann eine Verurteilung auf Bewährung nur ausge
sprochen werden, wenn sie zur wirksamen erzieherischen Einflußnahme 
auf den Täter mit der Verpflichtung zur Bewährung am Arbeitsplatz 
oder einer Bürgschaft verbunden wird.

(3) Zweck der Strafen ohne Freiheitsentzug ist es, den Täter zur eigenen 
Bewährung und Wiedergutmachung anzuhalten, damit er künftig seiner 
gesellschaftlichen Verantwortung gerecht wird. Die Strafen ohne Frei
heitsentzug tragen dazu bei, die erzieherische Kraft der sozialistischen 
Kollektive und gesellschaftlichen Organisationen zur Überwindung von 
Rechtsverletzungen zu entfalten.

3. A b s c h n i t t

Strafen ohne Freiheitsentzug

§ 30

133


